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Aufgrund des Art. 9 Satz 1 in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414) erlässt die Otto-
Friedrich-Universität folgende 
 

Änderungssatzung 

 

§ 1 

Die Prüfungsordnung für sprachpraktische Module der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
vom 31. März 2017 (Fundstelle: https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/www.abt-
studium/amtliche-veroeffentlichungen/2017/2017-22.pdf), die zuletzt durch Satzung vom 
31. Juli 2023 (Fundstelle: https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/abt-studium/amtliche-
veroeffentlichungen/2023/2023-53.pdf) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Paragraphenbezeichnung wird das Wort „Hörer“ durch das Wort „Hörende“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 1 wird jeweils in den Sätzen 1 und 5 das Wort „Hörer“ durch das Wort 
„Hörende“ ersetzt.  

c) In Abs. 2 wird im einleitenden Text das Wort „Hörer“ durch das Wort „Hörende“ 
ersetzt. 

d) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Ferner werden für Hörende aller Fakultäten die folgenden niveaustufen-
unabhängigen Module angeboten“ 

bb) Folgendes Modul wird in der Tabelle angefügt: 

„ 
Spanisch: Teatro español praktische Studienleistung 3 

“ 

cc) In Satz 2 wird nach dem Wort „ist“ das Wort „jeweils“ eingefügt. 

 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Tabelle wie folgt geändert: 

a) Bei der Modulbezeichnung des Moduls „Deutsch als Fremdsprache: DSH-Kurs 1“ 
werden die Wörter „DSH-Kurs“ durch die Wörter „Deutschkurs zur Studienvorbereitung 
(DSV)“ ersetzt. 

b) Bei der Modulbezeichnung des Moduls „Deutsch als Fremdsprache: DSH-Kurs 2“ 
werden die Wörter „DSH-Kurs“ durch die Wörter „Deutschkurs zur 
Studienvorbereitung (DSV)“ ersetzt. 
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c) Bei der Modulbezeichnung des Moduls „Deutsch als Fremdsprache: DSH-Kurs 3“ 
werden die Wörter „DSH-Kurs“ durch die Wörter „Deutschkurs zur 
Studienvorbereitung (DSV)“ ersetzt. 

d) Folgende Module werden angefügt: 

„ 
Deutsch als Fremdsprache: Deutschkurs 
zur Studienvorbereitung (DSV) 4 

Referat und Portfolio 
(jeweils unbenotet) 

12 

Deutsch als Fremdsprache: Deutschkurs 
zur Studienvorbereitung (DSV) 5 

Referat und Portfolio 
(jeweils unbenotet) 

12 

“ 

 

3. In § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird der vierte Spiegelstrich aufgehoben. 
 

§ 2 

(1) Diese Satzung tritt am 1. April 2024 in Kraft.  

(2) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Satzung eines der Module Wirtschaftsrussisch 
1 bis 4 ganz oder in Teilen absolviert haben, wird ermöglicht, Wirtschaftsrussisch gemäß 
bisher geltender Satzung in dem Umfang abzuschließen, der im jeweils belegten Studiengang 
zu erbringen ist. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 
29. November 2023 sowie der Genehmigung gemäß Art. 9 Satz 3 BayHIG durch den 
Präsidenten der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 29. Februar 2024. 

 

 

Bamberg, 29. Februar 2024 

 

gez. 

 

Prof. Dr. Kai Fischbach 
Präsident 

 

Die Satzung wurde am 29. Februar 2024 in der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am gleichen Tag digital über die für amtliche 
Veröffentlichungen der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vorgesehene Internetseite 
bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 29. Februar 2024. 
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